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Beschluss-Übersicht zur öffentlichen Gemeinderatssitzung am 22.10.2024 

 
TOP 2   Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 
 
Bürgermeister Michler gibt die von Bürgermeister Stammer gegebene Eilentscheidung auf-
grund der Dringlichkeit der Maßnahme bekannt: 
Die Asphaltierarbeiten im Haag wurden an die Firma Scheuermann vergeben. 
 
 
TOP 3   Beratung und Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, sowie 
der Finanzplanung und dem Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2024 
Vorlage: 088/2024 
 
1. Dem Haushalts-, Finanz- und Stellenplan des Kämmereihaushaltes für das Haushaltsjahr 
2024 wird zugestimmt. 
2. Der mittelfristigen Finanzplanung mit Investitionsprogramm wird ebenfalls zugestimmt. 
3. Nachstehende Haushaltssatzung wird erlassen: 
 

Haushaltssatzung  
der  Stadt Möckmühl 

für das Haushaltsjahr 2024 
 

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 
22.10.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen: 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen            EUR 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 25.990.323 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von -26.348.184 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -357.861 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 600.000 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 600.000 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von 242.139 

 
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 
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2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 25.024.011 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von -23.930.360 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 
     (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 

        1.093.651 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 8.268.000 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von   -10.457.000 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
      Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 

-2.189.000 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
     (Saldo aus 2.3 und 2.6) von 

-1.095.349 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von -1.149.300 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
        Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 

-1.149.300 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
        Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 

-2.244.649 

 

§ 2 Kreditermächtigung 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-

maßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf    0 EUR. 
 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künfti-
ge Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 

(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf      1.008.000 
EUR. 

§ 4 Kassenkredite 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf    

 1.500.000 EUR. 
 

Möckmühl, den 22.10.2024 

 

Michler 

Bürgermeister 
                                                                                              

 
TOP 4   Beratung und Beschluss des Wirtschaftsplans und der Finanzplanung des 
Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2024 
Vorlage: 089/2024 
 
1. Dem Wirtschafts-, Finanz- und Stellenplan der Wasserversorgung für das Jahr 2024 wird 
zugestimmt. 
 
2. Der mittelfristigen Finanzplanung sowie dem Investitionsprogramm 2024 – 2027 wird zu-
gestimmt. 
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3. Nachstehender Wirtschaftsplan der Wasserversorgung wird festgestellt: 
 
 
TOP 5   Abschluss eines Konzessionsvertrages Gas 
Vorlage: 094/2024 
 
Dem Abschluss eines neuen Konzessionsvertrages mit der Gasversorgung Unterland GmbH 
wird zugestimmt.  
 
 
TOP 6   Abschluss eines Konzessionsvertrages Strom 
Vorlage: 095/2024 
 
Dem Abschluss eines neuen Konzessionsvertrages mit der Netze BW GmbH wird zuge-
stimmt. 
 
 
TOP 7   Sicherung der Wasserversorgung Korb, Dippach, Hagenbach - Neubau einer 
Trinkwasserversorgungsleitung – Beauftragung der Ausschreibung 
Vorlage: 096/2024 
 

Die Bauarbeiten werden öffentlich ausgeschrieben.   
 
 
TOP 8   Südstraße - Erneuerung Kanalisation und Wasserleitung mit Straßenvollaus-
bau - Vergabe der Planung und Ausschreibung 
Vorlage: 098/2024 
 
Das Ing. Büro Kehle wird für die weitere Planung beauftragt und die Ausschreibung der 
Maßnahme durchzuführen.  
 
 
TOP 9   Sanierung des Ortsverbindungsweges Domeneck – Seehof – Beauftragung 
der Ausschreibung 
Vorlage: 097/2024 
 

Die Bauarbeiten werden ausgeschrieben.  

 
 
TOP 10   Verkehrsuntersuchung Straßenzug Landesstraßen L 1095/ L 1025 - Beauftra-
gung 
Vorlage: 093/2024 
 
Das Angebot vom 31.07.24 in Höhe von 27.900,00 € netto wird angenommen und das Büro 
BS Ingenieure wird beauftragt.  
 
 
TOP 11   Einbau neue Heizungsanlage Feuerwehr Möckmühl 
Vorlage: 090/2024 
 
Der Auftrag Einbau der neuen Heizungsanlage der Feuerwehr Möckmühl wird an den güns-
tigsten Bieter, AWS Sascha Wagner, Widdern, zum Angebotspreis i.H.v. 43.861,17 €. 
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TOP 12   Festlegung der Besoldungsgruppe des Bürgermeisters 
Vorlage: 092/2024 
 
Der Gemeinderat beschließt auf der Grundlage des Landeskommunalbesoldungsgesetzes 
Baden-Württemberg die Zuordnung von Bürgermeister Simon Michler nach Besoldungs-
gruppe B 3 mit einer Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von 13,5 v. H, rückwirkend zum 
1. Oktober 2024. 
 
 
TOP 13   Dienstwagenregelung des Bürgermeisters 
Vorlage: 091/2024 
 
1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen. 
 
2. Bürgermeister Michler wählt ab 1. Oktober 2024 die 1%-Regelung als Abrechnungs-

methode.  
 
3. Darüber hinaus wird gestattet, dass das Dienstfahrzeug für Fahrten zwischen der 

Arbeitsstätte (Rathaus) und der Wohnung des Nutzers (Heimfahrten) genutzt werden 
darf und dafür die pauschalierte 0,03%-Regelung greift. 
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